
Schmid, Günther

Article  —  Published Version

Die Idee Europas ist in Lebensgefahr: Wie die EU
sozial gestärkt und ihre internationale Rolle gefestigt
werden kann

Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte

Provided in Cooperation with:
WZB Berlin Social Science Center

Suggested Citation: Schmid, Günther (2019) : Die Idee Europas ist in Lebensgefahr: Wie die
EU sozial gestärkt und ihre internationale Rolle gefestigt werden kann, Neue Gesellschaft,
Frankfurter Hefte, ISSN 0177-6738, Dietz, Berlin, Vol. 66, Iss. 1/2, pp. 40-46,
https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-idee-europas-ist-in-lebensgefahr-2708/

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/209742

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-idee-europas-ist-in-lebensgefahr-2708/%0A
https://hdl.handle.net/10419/209742
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Welt ohne Ordnung?

Günther Schmid
Die Idee Europas ist in Lebensgefahr

wie die EU sozial gestärkt und ihre internationale Rolle gefes
tigt werden kann

Die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung ist nicht neu. Schon Mitte 
der 70er Jahre wies eine hochkarätig und  europäisch besetzte Gruppe um  den fran
zösischen W irtschaftswissenschaftler Robert M arjolin daraufh in , dass eine gem ein
same W ährung die Zinsen trotz unterschiedlicher Kreditwürdigkeit vereinheitliche 
und  den Mitgliedstaaten die Möglichkeit nehm e, ihre W ährungen nach Bedarf auf- 
oder abzuwerten. Sie schiebe so die Last der Anpassung an wirtschaftliche Schocks 
oder beschleunigten Strukturw andel auf den Arbeitsm arkt. D er D ruck auf flexible 
Löhne, meist nach unten, oder auf regionale Mobilität, meist durch Arbeitslosigkeit 
erzwungen, nehm e zu. D arum  läge der Gedanke einer europäischen Arbeitslosen
versicherung nahe.

Danach geriet diese Idee in Vergessenheit bis erkennbar wurde, dass der 2002 
eingeführte Euro nicht die erhoffte Konvergenz bescherte. Im  Gegenteil. Nach an
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Welt ohne Ordnung?

fänglich positiven Anzeichen -  die Arbeitslosenquoten der EU-Mitglieder näherten 
sich etwa bis 2007 an -  zerschlug die Finanzkrise von 2008/09 diese trügerischen 
Hoffnungen. Bestehende Divergenzen bei der W irtschaftskraft und  den sozialen Le
benslagen verstärkten sich weiter. Darüber hinaus verschärfen die Digitalisierung 
und die Alterung der europäischen Bevölkerung die Situation: D er Fachkräfteman- 
gel droht zu einem  ruinösen Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten auszuarten; 
die, Aufholjagd neuer oder im m er schon schwächelnder Mitgliedstaaten erscheint 
aussichtslos. H eute ist die Idee Europa in Lebensgefahr.

Modelle für eine europäische Arbeitslosenversicherung

In der Zwischenzeit schälten sich vor allem zwei konkurrierende Modelle heraus: 
eine genuin europäische Arbeitslosenversicherung und eine Rückversicherung. Der 
erste Vorschlag visierte eine einheitliche europäische Arbeitslosenversicherung an, 
die für alle europäischen Erwerbsbürger/innen einen relativ bescheidenen Versiche
rungsschutz fü r die ersten sechs bis zwölf M onate bieten sollte. Alle Beschäftigten 
zahlen einen bescheidenen Beitrag in  den europäischen Topf und  erwerben nach 
einer gewissen Beitragszeit Anspruch auf Lohnersatzleistungen. A uf dieser G rund
lage könnten dann die nationalen Arbeitslosenversicherungen bei Bedarf die Höhe 
der Leistung aufstocken und die Dauer des Arbeitslosengeldbezugs verlängern.

Diese Variante lässt sich jedoch nach dem gegenwärtigen Europarecht nicht ver
wirklichen. Sie verstößt vor allem gegen Artikel 125 des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union (AEUV), der weder der EU noch einzelnen Mitglied
staaten erlaubt, für Verbindlichkeiten anderer Mitgliedstaaten einzutreten. D arüber 
hinaus verbietet Artikel 153, Abs. 4 AEU V  den Erlass von M aßnahmen, die das Recht 
der Mitgliedstaaten beschränken, die Grundprinzipien ihrer Systeme sozialer Sicher
heit selbst zu bestimmen.

Darum modifizierte der ehemalige Beschäftigungskommissar Läszlö A ndor den 
ursprünglichen Vorschlag des Berliner Ökonomen Sebastian Dullien. Er fokussierte 
sich nur noch auf die Stabilisierungsfunktion, die sich bei weiter Auslegung m it A rti
kel 352, Abs. 1 AEUV (der sogenannten Flexibilitätsklausel) vereinbaren lässt. Die 
Mitgliedstaaten erhalten aus einem EU-Fonds für die ersten sechs Monate zwei D rit
tel der Ausgaben rückerstattet; Arbeitslosenschutz darüber hinaus tragen die nationa
len Mitglieder selber. Der Fonds speist sich aus Beiträgen der Mitgliedstaaten, bietet 
jedoch die Möglichkeit, dass de facto nur Nettozahlungen strömen. W enn Länder 
von Arbeitslosigkeit besonders betroffen sind, finanzieren Länder von geringerer Be
troffenheit also zeitweise m it Nettobeiträgen die Arbeitslosengeldzahlungen jener 
Länder, deren Nationalfonds sonst nicht ausreichte, den Schock für alle (kurzfristig) 
Arbeitslosen durch Lohnersatzleistungen zu kompensieren. Das m indert auch den 
politischen D ruck auf diese Länder, Kürzungen von Lohnersatzleitungen ausgerech
net in einer Situation hoher Arbeitslosigkeit vorzunehmen.

Die Vertreter einer Rückversicherung -  prom inent dazu das CEPS (Center for 
European Policy Studies) -  gehen von der Vorstellung aus, die soziale Absicherung 
solle grundsätzlich völlig in der H and der Mitgliedstaaten bleiben. Europas Aufgabe 
könne nur darin  bestehen, die makroökonomische Kapazität dieser Absicherung in 
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stitutionell zu gewährleisten. Da W irtschaftskrisen die EU-Mitglieder unterschied
lich stark treffen können, bedarf es eines Puffers für bedürftige Mitglieder, um  Ab
wärtsspiralen zu verhindern, in die sonst ganz Europa geraten könnte. Also sollen 
alle gemeinsam 0,1 % des BIP in einen Stabilitätsfonds einzahlen, und zwar so lange, 
bis dieser über eine Masse von 0,5 % verfügt. Gerät ein Land in  Schwierigkeiten, 
kann es m it Transfers aus diesem  Topf rechnen; Voraussetzung dafür ist eine A r
beitslosenquote von zwei oder m ehr Prozentpunkten über der sogenannten Gleich
gewichtsarbeitslosigkeit. Um langfristig einseitige Transfers zu vermeiden, sollen 
diejenigen Mitglieder, die sich über G ebühr aus diesem Topf bedienen, n icht nu r 0,1 
sondern beispielsweise 0,2 % ihres BIP einzahlen.

Beide Varianten gehen von zwei problem atischen G rundannahm en aus. Zum  
einen stellen sie die m akroökonom ische Stabilisierungswirkung eines Systems der 
Arbeitslosenversicherung in den V ordergrund und nicht deren beiden Hauptfunk- 
tionen, näm lich die Gewährleistung einer anständigen Einkom m enssicherung bei 
Arbeitslosigkeit und  parallel dazu einer schnellen und  nachhaltigen Reintegration 
in den Arbeitsm arkt zur V erm eidung von Langzeitarbeitslosigkeit. Zum  anderen 
haben sie eine Arbeitslosenversicherung im Visier, die m it Blick auf Gegenwart und  
Zukunft der Arbeitswelt veraltet ist. Nationale wie europäische Überlegungen zur 
sozialen Sicherheit m üssen den -  nicht m ehr zu übersehenden -  Tatbestand auf
greifen, dass Arbeitsm arktrisiken nicht m ehr nur aus Arbeitslosigkeit, sondern auch 
aus einkom m ensbedrohenden Ü bergangsrisiken im  Lebensverläuf bestehen. Bei
spiele dafür sind Einkom m ensschw ankungen durch Arbeitszeitvariation zur Ab
pufferung saisonaler und  konjunktureller Zyklen, die Erosion adäquater Berufsbil
dung im  Erwerbsverlauf, Leistungsm inderungen durch K rankheiten in zunehm en
dem  Alter oder Erziehungs- und  Pflegeleistungen in  der M itte des Lebens. N icht 
zuletzt geht es auch um  die Bildung finanzieller Reserven, um  die individuelle Au
tonom ie der Berufs- und  Arbeitsplatzwahl nicht nu r zu Beginn, sondern auch w äh
rend des Erwerbsverlaufs zu stärken. D er europäische A rbeitsm arkt soll erwachsen 
werden.

Komplizierte Gemengelage

In der Diskussion um  eine europäische Arbeitslosenversicherung befinden wir uns 
also in einer verzwickten Lage; Zum  einen muss gem äß gegenwärtiger Gesetzeslage 
die Hauptverantwortung der Einkom m enssicherung bei den nationalen A rbeitslo
senversicherungen bleiben; zum  anderen sind die Schwächen dieser Systeme u n 
übersehbar. Viele EU-Mitglieder haben ein nur rudim entär ausgebildetes System der 
sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit. D am it drohen nicht nur weiter wachsen
de A rm ut und soziale Ungleichheit, sondern bei einer nicht auszuschließenden er
neuten Wirtschafts- und Finanzkrise die Gefahr, dass die ökonomische Instabilität 
einzelner Mitglieder au f G esam teuropa übergreift. Schließlich öffnet sich eine zu 
nehm ende Kluft zwischen den neuen sozialen Risiken der digitalen Arbeitswelt, 
denen wachsende Forderungen nach sozialer Inklusion gegenüberstehen und zu de
ren Lösung keine oder nur unzureichende institutioneile Kapazitäten gegenüberste
hen. In dieser komplizierten Gemengelage ist es angebracht, zunächst die Ambitio
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nen einer Europäisierung sozialer Sicherheit auf pragmatische und  m achbare Schrit
te zu begrenzen, auf lange Sicht aber ehrgeizigere Ziele anzuvisieren, die über das 
tradierte System der Arbeitslosenversicherung hinausgehen. Eine Arbeitslosenversi
cherung, die auch Einkomm ensrisiken wechselnder Lebenslagen einschließt, wäre 
konsequenterweise auch m it einem neuen und  wegweisenden Begriff zu fassen, 
nämlich einer europäischen Arbeitsversicherung.

7
Perspektiven einer europäischen Arbeitsversicherung

Zunächst stellt sich die Frage, ob eine europäische Einkomm enssicherung auf dem 
Prinzip der Sozialversicherung oder der Bedarfsorientierung basieren soll. Für eine 
Beibehaltung u n d  Stärkung des Sozialversicherungsprinzips sprechen m ehrere 
Gründe, vor allem der daraus resultierende eigentumsrechtliche Schutz gegen politi
sche Willkür. Danach stellt sich die Frage, ob die europäische Einkommenssicherung 
im Kern auf einer uniform en Arbeitslosenversicherung aufbauen soll, die je  nach 
nationaler Tradition etwa im  Hinblick auf Generosität und  Umfang einzelstaatlich 
ergänzt werden kann, oder ob sie im  Kern nach wie vor aus nationalen Versiche
rungssystemen bestehen soll, die von der EU ergänzt und hinsichtlich ihrer institu
tionellen Kapazitäten verstärkt werden.

Im Folgenden argumentiere ich für die zweite Lösung, womit die erste Lösung 
nicht ausgeschlossen ist, aber allenfalls in ferner Zukunft inffage kommt, wenn ein 
einheitlicher europäischer Arbeitsm arkt existiert, die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen sind und  ein mehrheitlicher politischer Wille zur weiteren Vertie
fung Europas in Sicht ist. Gegenwärtig kann davon keine Rede sein. Eine einheitliche 
europäische Arbeitslosenversicherung birgt darüber hinaus die Gefahr einer weite
ren Absenkung von M indeststandards der Einkomm enssicherung, ohne komple
m entär steigende A nstrengungen und Kapazitäten für Arbeitsförderung zu gewähr
leisten. Mitgliedstaaten m it gut ausgebauten Systemen der Arbeitslosenversicherung 
könnten bei einer Vergemeinschaftung geneigt werden, ihre Standards (und Kosten) 
weiter zu senken, w ährend Mitgliedstaaten m it schlecht ausgebauten Systemen sich 
auf den europäisch garantierten (und finanzierten) Einkommensschutz beschränken 
könnten.

Deshalb muss es zunächst darum  gehen, in den Mitgliedstaaten überhaupt erst 
einmal vergleichbare Kapazitäten für eine Beschäftigungs- und  Einkommenssiche
rung zu schaffen. Kurzfristig könnte eine europäische Arbeitsversicherung positive 
Elemente der U S-am erikanischen Arbeitslosenversicherung aufgreifen. Sie w ürde 
die eigenständigen nationalen »Arbeitslosenversicherungen« festigen und  durch 
eine zweckgebundene europäische fiskalische Kapazität ergänzen. Diese Ergänzung 
hätte eine Rückversicherungs- und  eine Sozialversicherungsfunktion. Das Rückver
sicherungselement w ürde EU-M itgliedern m it (eventuell verbilligten) Krediten aus 
der Patsche helfen, deren Versicherungsfonds in  Rezessionen erschöpft sind; das So
zialversicherungselement w ürde den Aufbau und  den Erhalt institutioneller Kapazi
täten fördern und  kritische Übergänge durch Lohnersatzleistungen oder Lohner
gänzungen und  Arbeitsförderung kofinanzieren. Um diese beiden Funktionen zu 
erfüllen, könnte ein Europäischer Arbeits- und Sozialfonds (EASF) etabliert werden,
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der au f den bisherigen Sozialfonds (ESF) und  Globalisierungsfonds (EGF) aufbaut 
und  diese m it neuem  Leben erfüllt.

Ein europäischer Arbeite- und Sozialfonds (EASF)

Was soll und  kann der anvisierte EASF bezüglich der Anforderungen an eine inklusi
ve nationale Einkom m enssicherung bei Arbeitslosigkeit beitragen? Zunächst wäre 
der Einsatz dieses Fonds m it M indeststandards nationaler Versicherungssysteme zu 
verknüpfen. Eine erste Legitimationsquelle für Richtlinien solcher Standards wäre 
Artikel 153 AEUV, der die EU auffordert, die Aktivitäten ihrer Mitglieder in den Be
reichen der sozialen Sicherheit und  des Sozialschutzes für Beschäftigte zu unterstüt
zen. Zweitens erlaubt Artikel 352 AEUV dem  Rat, bei Einstimmigkeit seiner Mitglie
der und  Zustim m ung des Europäischen Parlaments Vorschriften zu erlassen, um  
Ziele der Verträge (z. B. Vollbeschäftigung und  sozialer Fortschritt, Gerechtigkeit, 
Kohäsion, Solidarität nach Art. 3, Abs. 3 EUV) zu verwirklichen. Eine weitere Legiti
mationsquelle ist die »Europäische Säule sozialer Rechte«, die in  Göteborg am  17. N o
vember 2017 feierlich vom Europäischen Parlament, dem  Rat und  der Kommission 
verabschiedet wurde. Diese Säule proklam iert nicht nur neue soziale Rechte wie ein 
M indesteinkommen, das ein würdevolles Leben gewährleistet, das Recht auf adäqua
ten Sozialschutz unabhängig von der A rt des Arbeitsverhältnisses oder das Recht auf 
lebensbegleitende Weiterbildung, sondert sie verpflichtet (siehe § 14) die Union und  
ihre Mitglieder auch dazu, auf geeigneter Ebene Gesetze zu erlassen und  Institutio
nen aufzubauen, welche die Umsetzung dieser hehren Prinzipien auch gewährleisten.

Im Zusam m enhang m it der Arbeitslosenversicherung m üssten diese Standards 
vor allem einen angemessenen Deckungsgrad der Versicherung sowie ein würdiges 
Niveau der E inkom m enssicherung gewährleisten. In Analogie zum  deutschen 
Kurzarbeitergeld könnte sogar ein Rechtsanspruch auf Sozialschutz bei konjunk
turbedingter Arbeitszeitanpassung gewährleistet werden. Solche Standards w ürden 
ein M indestm aß institutioneller Kongruenz fördern, keinesfalls jedoch zur H arm o
nisierung der nationalen V ersicherungssystem e zwingen. N ach Verhandlungen 
könnten solche Standards m it M ehrheit verabschiedet werden und  einzelnen M it
gliedstaaten im  Rahm en eines Sozialprotokolls erlauben, davon A bstand zu neh 
men.

Für Länder, die sich zu solchen Standards bekennen, könnte der EASF die natio
nalen Systeme durch rückzahlbare Kredite unterstützen, w enn sie in  die Defizitzone 
geraten, um  die Stabilisierungsfunktion nationaler Versicherungen zu stärken. D a
bei müssten (zum  Teil automatische) Regelsysteme geschaffen werden, z. B. die D e
finition des Falls einer wirtschaftlichen Rezession, der maximalen Verschuldung 
oder der Rückzahlungskonditionen. D arüber hinaus könnte der EASF genutzt wer
den, um  spätestens nach 52 W ochen der individuellen Arbeitslosigkeit in  Regionen 
m it besonders großen Beschäftigungsproblemen ein Übergangsgeld zu finanzieren; 
das zu vferschiedenen Zwecken eingesetzt werden kann. Dieses »Übergangsgeld« soll 
Risiken bei kritischen Übergängen im  Lebensverlauf abdecken. Die Mittel sollten 
sich daher auf aktive Sicherheiten konzentrieren wie W eiterbildung, Kombination 
von Kurzarbeit oder Teilzeit und  W eiterbildung, Lohnversicherung bei Übergang in
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niedriger bezahlte Jobs, Ü berbrückung unfreiwilliger Teilzeit, Lohnkostensubventi
onen zur Ü berbrückung geringer Produktivität am neuen Arbeitsplatz, Anpassung 
von Arbeitsplätzen an Behinderungen und Förderung des Übergangs in Selbststän
digkeit.

Das »Übergangsgeld« sollte grundsätzlich im Schnitt zu jeweils 50 % von der EU 
und  den M itgliedstaaten kofinanziert werden, wobei die Anteile der Kofinanzierung 
je  nach W irtschaftskraft der M itgliedstaaten variieren könnten. Mittel fü r Ü ber
gangsgelder könnten m ittelfristig zugewiesen werden. In  schweren Rezessionen 
wäre -  w iederum  nach dem  Vorbild der USA -  auch ein vom EASF finanziertes 
Notstandsarbeitslosengeld nicht auszuschließen, weil Lohnersatzleistungen nicht 
nur konsumtiven, sondern auch investiven Charakter haben, indem  sie eine Arbeits
suche ermöglichen, die produktiver und  nachhaltiger ist als ohne anständige Ein
kommenssicherung. F inanzierungsinstrum ent dafür könnten Reserven des EASF 
oder der Europäische W ährungsfonds sein.

in guten und in schlechten Zeiten

Erstrebenswert wäre längerfristig, dass Europa eigenständige EASF-Beiträge zur Fi
nanzierung erhebt. Diese Beiträge müssten so beschaffen sein, dass sie in  guten Zei
ten Reserven aufzufüllen in  der Lage sind, die in Notzeiten genutzt werden können. 
Allein schon ein sehr konservativ angesetzter Beitragssatz der EU-M itgliedstaaten 
von 0,2 % ihres BIP erbrächte eine fiskalische Kapazität von etwa 32 Milliarden Euro 
im  Jahr. Zum  Vergleich: Das Gesamtbudget der Europäischen U nion beträgt laut 
Haushaltsplan für 2018 ca. 160 Milliarden und m acht nur 1 % der EU-W irtschafis- 
kraft aus. Z ieht m an einen noch drastischeren Vergleich, ist daran zu erinnern, dass 
der Bundeshaushalt der USA etwa 20 % des dortigen BIP »aufffisst«.

In die nationale Beitragsfinanzierung des EASF könnte auch ein solidarisches 
Element eingebaut werden, das direkt an der Problematik einer einheitlichen W äh
rung (dem Euro) bei stark unterschiedlicher W irtschaftskraft ansetzt. W enn es rich
tig ist, dass chronisch hohe Exportüberschüsse de facto Arbeitslosigkeit »exportie
ren«, dann wäre es n u r konsequent, wenn die Beitragssätze zum  EASF entsprechend 
variierten, d. h. höher oder (bei anhaltend hohem  Importüberschuss) niedriger an 
zusetzen wären. D am it wäre auch ein ökonomischer Anreiz geschaffen, gegen chro
nisch hohe Exportüberschüsse etwas zu unternehm en, z. B. in  Form starker Lohn
steigerungen m it Breitenwirkung, hoher öffentlicher Investitionen und  einer Steuer 
auf Kapitalexporte.

Eine derartig  eigenständige fiskalische Kapazität bedarf sicherlich einer Ver
tragsveränderung. Sie wäre aber notwendig, um  beide Funktionen -  Rückversiche
rung wie beschäftigungsorientierte Sozialversicherung -  angemessen zu erfüllen. Sie 
würde, verbunden m it entsprechenden Budgethoheitsrechten des Europäischen Par
laments, m it Sicherheit auch die Identifizierung der Bürgerinnen und  Bürger m it 
Europa erhöhen. D er Austausch von Erfahrungen und  guten Praktiken zwischen 
den europäischen Arbeitsverwaltungen würde intensiver w erden, und  das jetzige 
System der europaweiten Arbeitsvermittlung (EURES) könnte zu einer Europäi
schen A rbeitsagentur ausgebaut werden.
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Was zu tun ist

Ein erster Schritt in diese Richtung, der ohne Vertragsveränderung m öglich wäre, 
könnte eine Zusam menlegung des ESF und  EGF schon für die nächste mittelfristige 
Haushaltsperiode (2021-2027) sein, deren Mittel im Verlauf der Program m periode 
substanziell aufgestockt werden. Auch wenn zu Beginn die dam it verbundenen in- 
vestiven Transferleistungen gering sein müssen, sollte der symbolische W ert einer 
echten transnationalen europäischen Institution der Beschäftigungs- und  Einkom 
menssicherung nicht unterschätzt werden. Europa würde für seine Bürgerinnen und  
Bürger fassbarer werden. Die Priorität des EASF sollte von vornherein auf Kapazi
tätsbildung und  Arbeitsförderung gelegt werden. An erster Stelle stünden der zügige 
Ausbau des europäischen Arbeitsvermittlungssystems (EURES) u n d  gezielte M obili
tätsförderung (finanziell, sprachlich, Hilfe bei der Wohnungssuche) von Arbeitslo
sen, die bereit sind, für einen neuen Job in eine andere Region oder gar in  ein ande
res Land zu ziehen. An zweiter Stelle stünde die gezielte Förderung der Beschäfti
gung, vor allem für Jugendliche, beispielsweise die Förderung der Beschäftigung in 
kleineren und m ittleren Betrieben durch eine Kombination von verbilligten Investi
tionskrediten und  Einstellungssubventionen. In der derzeit höchst kritischen Situa
tion wäre auch ein mutiges Program m  von befristeten Lohnkostenzuschüssen für 
Unternehm en denkbar, die in Regionen m it besonderen Beschäftigungsproblemen 
aus dem  Arbeitslosenpool zusätzlich Beschäftigte einstellen. Auch Kurzarbeit zur 
Erhaltung qualifizierter Arbeitskräfte sollte nicht ausgeschlossen werden, vor allem 
in der Kombination von Arbeitszeitverkürzung und Qualifizierung.

Solche Transfers dienten nicht n u r der konjunkturellen Stabilisierung, um  die 
regionale Kaufkraft aufrechtzuerhalten, sondern auch der sozialen Inklusion, um  
Langzeitarbeitslosigkeit zu verm eiden und  die Abwanderung qualifizierter Arbeits
kräfte zu verm indern. M ehr regionale Mobilität ist sicher notwendig und  von Teilen 
der europäischen Bevölkerung auch gewünscht, insbesondere von Jugendlichen. 
Dieses Flexibilitätspotenzial ist aber aus verschiedenen G ründen begrenzt und auch 
nicht unbedingt erwünscht, vor allem nicht von erwachsenen und  älteren Fachkräf
ten. Eine langfristig angestrebte Arbeitsversicherung begnügt sich eben n icht m it 
den Ausgleichsmechanismen von Lohnflexibilität und  Arbeitsmobilität, wie es neo
liberaler Logik zugrundeliegt. Sie bem üht sich auch darum, Arbeit etwa durch W ei
terbildung oder Arbeitszeitflexibilität am O rt zu halten oder »Arbeit zu den M en
schen« und  nicht nur »Menschen zur Arbeit« zu bringen. So wäre auch einem nicht 
reaktionär-exklusiven, sondern einem weltoffen-inklusiven Bedürfnis nach Heimat 
gedient.
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